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Vereinfachte Flurbereinigung 
Hetter-Millinger Bruch 
33 – 7 10 02 

 
Schlussfeststellung 

 
 
In der vereinfachten Flurbereinigung Hetter-Millinger Bruch, Teile der Stadt Emmerich am Rhein, 
Kreis Kleve, Regierungsbezirk Düsseldorf, wird hiermit gemäß § 149 Flurbereinigungsgesetz -
FlurbG- die Schlussfeststellung erlassen und folgendes festgestellt: 
 
1. Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes einschließlich seines Nachtrags 1 ist bewirkt. 

 
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hätten be-

rücksichtigt werden müssen. 
 
3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten Flurbereinigung Hetter – Millinger 

Bruch  sind abgeschlossen. 
 

 
Gründe 

 
Der Abschluss des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens durch die Schlussfeststellung ist zu-
lässig und begründet. Der Flurbereinigungsplan einschließlich seines Nachtrags 1 ist in allen Teilen 
ausgeführt. Insbesondere ist das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die im Flurbereini-
gungsplan benannten Beteiligten übergegangen. 
 
Die öffentlichen Bücher sind berichtigt. 
 
Da somit weder Ansprüche der Beteiligten noch sonstige Angelegenheiten verblieben sind, die im 
Flurbereinigungsverfahren hätten geregelt werden müssen, ist es durch die Schlussfeststellung ab-
zuschließen. 
 
Hinweise: 
Da die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft für abgeschlossen erklärt werden, erlischt sie mit der 
Schlussfeststellung (§ 149 Abs. 4 FlurbG). Damit erlöschen auch die Rechte und Pflichten des Vor-
standes. 
Das Flurbereinigungsverfahren endet (erst) mit der Zustellung der unanfechtbar gewordenen 
Schlussfeststellung an den Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten Flurberei-
nigung Hetter – Millinger Bruch(§ 149 Abs. 3 FlurbG). 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 

 
Gegen die Schlussfeststellung der vereinfachten Flurbereinigung Hetter – Millinger Bruch kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffentlicher Bekanntmachung) Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Croonsallee 36-40, 41061 Mön-
chengladbach, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 
 
Gegen die Schlussfeststellung steht gemäß § 149 Abs. 1 Satz 3 FlurbG auch dem Vorstand der 
Teilnehmergemeinschaft das Recht zum Widerspruch zu. 
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter 
elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Düsseldorf erhoben 
werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd.sec.nrw.de. 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
nach dem de-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd-nrw.de-
mail.de. 
Hinweis: 
Weitere Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektronischer Form finden Sie auf der Homepage 
der Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter „Kontakt“.“ 
 
 

Im Auftrag 
gezeichnet 

(LS) 
 
(Ralph Merten) 
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